
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/9/22 88/05/0269
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
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Norm

AHG 1949 §11;

B-VG Art131 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Dem Gericht des Amtshaftungsverfahrens kommt sehr wohl die Zuständigkeit zu, auch verwaltungsrechtliche

"Grenzfragen", deren Beurteilung ansonsten in die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ele, selbständig zu

lösen. Allein dann, wenn das antragstellende Gericht der begründeten Au assung ist, daß der zugrunde liegende

Bescheid einer Verwaltungsbehörde rechtswidrig ist, ergibt sich die verfahrensrechtliche Konsequenz der Befassung

des Verwaltungsgerichtshofes gemäß § 11 AHG.
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